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Ein Besuch ist ab Vollendung des 3. Lebens-
jahres möglich.

Grundsätzlich ist eine Voranmeldung 
online von 5. bis 16. Februar 2024 unter 
folgender Adresse erforderlich:

https://www.kigadu.at/voranmeldung/
aschachdonau

Sollte eine Online-Anmeldung für Sie 
nicht möglich sein, melden Sie sich bitte 
am Gemeindeamt bei 

Sonja Huemer  
T 07273/6355-24 

E: sonja.huemer@aschach-donau.ooe.gv.at

Nach erfolgter Voranmeldung wird sich 
die Leiterin des Kindergartens Regina  
Prohaska telefonisch mit Ihnen in Ver-
bindung setzten, um einen persönlichen 
Termin zu vereinbaren.

Bitte beachten: Auch Kinder, die erst im 
Laufe des Kindergartenjahres 2024/25 
das dritte Lebensjahr erreichen und dann 
einen Kindergartenplatz benötigen,  
müssen schon jetzt vorangemeldet  
werden!

Wir freuen uns auf Ihr Kind
Regina Prohaska und 

das Team des Kindergartens

Möchte Ihr Kind ab Herbst 2024 unseren Kindergarten besuchen?
Kindergartenanmeldung 2024/25

im Pfarrzentrum Aschach

Spielenachmittag
„für Jung und Alt"

Brett- und Kartenspiele warten auf euch.
Eigene Spiele können gerne auch mitgebracht 

werden.

Alle sind herzlich eingeladen!

@gesundegemeindeaschach @gesunde_gemeinde_aschach

Gesunde Gemeinde Aschach

26.01. 23.02. 28.03. 
16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00

www.aschach.at/Gesunde_Gemeinde

Aschacher Faschingssitzung 2024



... und zwar für die Wohnung im 
Gemeindeamt!

Nähere Infos zur Wohnung  
finden Sie auf unserer Home-

page www. aschach.at im  
Bereich Bürger:innen =>  

Familie => Freie Wohnungen. 
Bei Interesse steht unsere 

Amtsleiterin Karin Rathmayr  
(T: 07273/6355-10) gerne für 

weitere Auskünfte zur  
Verfügung.

2Mitteilungen der Gemeinde Volksbegehren

Eintragungszeitraum für  
Volksbegehren

Das Bundesministerium für Inneres hat 
den Zeitraum von Monag 11. März bis (ein-
schließlich) Montag, 18. März 2023 als Ein-
tragtungszeit für die folgenden Volksbegeh-
ren festgelegt:
•  „Frieden durch Neutralität“
• „Nein zu Atomkraft-Greenwashing“ 
• „Parteienförderungen abschaffen“ 
• „CO2-Steuer abschaffen“
• „Energieabgaben streichen –  

Volksbegehren“ 
• „Glyphosat verbieten“ 
• „Essen nicht wegwerfen“
• „Energiepreisexplosion jetzt  

stoppen!“
• „Tägliche Turnstunde“
• „Kein NATO-Beitritt“
• „Das Intensivbettenkapazitätserwei-

terungs-Volksbegehren“
• „Kein Elektroauto-Zwang“
• „Neutralität Österreichs stärken“
• „BIST DU GESCHEIT“
Somit gilt dieser Eintragungszeitraum aus 
derzeitiger Sicht für 14 Volksbegehren.

Stimmberechtig ist, wer am letzten Tag des 
Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum 
Nationalrat besitzt (österreichische Staats-
bürgerschaft, Vollendung des 16. Lebens-
jahres, kein Ausschluss vom Wahlrecht) 
und zum Stichtag in der Wählerevidenz 
einer Gemeinde eingetragen ist.

In der Marktgemeinde Aschach a. d. Donau 
können Eintragungen während des Eintra-
gungszeitraumes am Marktgemeindeamt, 
Abelstraße 44, 4082 Aschach a. d. Donau 
an den nachstehenden Tagen und zu den 
folgenden Zeiten vorgenommen werden:

Mo., 11. März 2024, von 8:00 bis 20:00 Uhr,  
Di., 12. März 2024, von 8:00 bis 16:00 Uhr, 
Mi., 13. März 2024, von 8:00 bis 16:00 Uhr, 
Do., 14. März 2024, von 8:00 bis 16:00 Uhr, 
Fr., 15. März 2024, von 8:00 bis 16:00 Uhr, 

Sa., 16. März 2024, geschlossen 
So., 17. März 2024, geschlossen 

Mo., 18. März 2024, von 8:00 bis 17:30 Uhr.

Eintragungen können auch online bis zum 
letzten Tag des Eintragungszeitraumes, 
20:00 Uhr unter www.bmi.gv.at/volksbe-
gehren vorgenommen werden (ID-Austria 
erforderlich).  
Personen, die bereits eine Unterstützungs-
erklärung für ein Volksbegehren abgege-
ben haben, können für dieses Volksbegeh-
ren keine Eintragung mehr vornehmen, da 
die Unterstützungerklärung als Eintragung 
zählt.

Wichtige Informationen im Schnelldurchlauf

Heizkostenzuschuss 2024
Laut Informationen der zuständigen 
Stellen des Landes Oberösterreich wird 
es auch für die Heizperiode 2023/2024 
einen Heizkostenzusschuss geben. 
Neu geregelt wird die Antragstellung. 
Diese soll künftig direkt vom Antrag-
steller digital über die Homepage des 
Landes Oberösterreich abgewickelt 
werden (wie schon beim Energiekos-
tenzusschuss). Eine Antragstellung ist 
voraussichtlich ab dem 1. Februar 2024 
möglich. Der entsprechende Link wird 
sobald verfügbar auf unserer Home-
page www.aschach.at veröffentlicht.
Sollten Sie selbst keine Möglichkeit ha-
ben, die Antragstellung durchzuführen 
oder sollte bei der Eingabe ein Fehler 
unterlaufen sein, unterstützen wir Sie 
gerne dabei. Melden Sie sich dazu bitte 
am Gemeindeamt bei Frau Anita Pröhl 
im Meldeamt/Bürgerservice. Hinweis: 
Um die Berechnungsgrundlage fest-
stellen zu können, benötigen wir für die 
Antragstellung einen aktuellen Jahres-
lohnzettel. 

Erhebung Kinderbetreuung
Unsere Gemeinde ist bestrebt, die Ka-
pazitäten zur Kleinkindbetreuung in 

Aschach zu steigern. Deshalb wird in 
den nächsten Wochen eine Bedarfs-
erhebung durchgeführt. Es wird an 
alle Eltern, bei denen aktueller Bedarf 
bestehen könnte, ein persönliches An-
schreiben ergehen. Sollten Sie also 
diese Erhebung erhalten, bitten wir 
Sie um verlässliche Rückmeldung, da 
die daraus resultierenden Zahlen, eine 
wichtige Grundlage für die weiteren 
Überlegungen bilden.

(Bio-)Abfallsäcke
Wir möchten wiedereinmal darauf hin-
weisen, dass am Gemeindeamt sowohl 
Abfallsäcke (90l) für den Restmüll als 
auch Biomüllsäcke käuflich erworben 
werden können. Die Restmüllsäcke die-
nen als Ergänzung zur regulären Müll-
tonne (sollte diese einmal überquellen)
und können bei jedem Abholtermin 
hinausgestellt werden. Die Kosten be-
tragen € 10,30 pro Sack. 
Die Biomüllsäcke kosten € 2,50 für eine 
Rolle mit 10 Stück und sind auf die Grö-
ße der 25l-Biotonnen abgestimmt.

Wir suchen einen Mieter...


